Nachdruck, Nachahmung und kopieren verboten!

‘ [ﬁ Zutreffendes ankreuzen oder in Druckschrift ausfllen! ‘

Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

Stadt Waldmiinchen
Marktplatz 14
93449 Waldmunchen

Bekanntmachung

der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschlieBenden
Wahlergebnisses sowie der Form der Verkiindung des vorlaufigen Wahlergebnisses

fir die Wahl : des Gemeinderats [a der ersten Biirgermeisterin oder
des ersten Biirgermeisters

,r~_>_<3 des Stadtrats [__J der Oberbiirgermeisterin oder
des Oberbiirgermeisters

am Sonntag, 08. Marz 2026

1. Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschlieRenden Wahlergebnisses gemiR Art. 19 Abs. 3
des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) findet statt am

Wochentag, Datum Uhrzeit

Dienstag, den 24. Marz 2026 um 10.00 Uhr

in/im
B§Zeichnung des Gebaudes, Anschrift Bezei(_;.hnungHies Raums bzw. Zimmer-Nr.

tadtverwaltung Waldmunchen, Marktplatz 14, 93449 Waldmiinchen, Sitzungssaal, 1. OG

Der Wahlausschuss verhandelt, berat und entscheidet in &ffentlicher Sitzung, soweit nicht Riicksichten auf das Wohl der
Allgemeinheit oder auf berechtigte Anspriiche Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fallen berat und
entscheidet er in nichtoffentlicher Sitzung liber den Ausschluss der Offentlichkeit. Beschliisse, die in nichtéffentlicher Sitzung
gefasst wurden, werden der Offentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Griinde fiir die Geheimhaltung weggefallen sind.

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt gemacht.

2. Form der Verkiindung des vorlaufigen Wahlergebnisses; Fristbeginn fiir die Annahme der Wahl.

Unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschlieRenden Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss wird das ermittelte
vorlaufige Wahlergebnis durch

Form bzw. Art der Verkiindung des vorlaufigen Wahlergebnisses (z.B. &ffentlichen Anschlag am Rathaus, Veréffentlichung im Internet, etc.)

2.1 offentlichen Anschlag am Rathaus, Marktplatz 14, 93449 Waldmunchen

Form bzw. Art der Verkiindung des vorlaufigen Wahlergebnisses (z.B. &ffentlichen Anschlag am Rathaus, Veréffentlichung im Internet, etc.)

2.2 und durch Veréffentlichung im Internet unter https://www.waldmuenchen.de

gegeniiber der Offentlichkeit verkiindet.

Fir den Beginn der Wochenfrist des Art. 47 Abs. 1 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz, binnen der aufgrund eines
Wahlvorschlags gewahlte Personen schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde-/Stadtverwaltung die Wahl ablehnen
konnen, ist die unter

(X| Nr.214 [ | Nr.22

|

genannte Form bzw. Art der Verkiindung des vorlaufigen Wahlergebnisses entscheidend.

Datum
gez.
24. Februar 2026 Gralil, Wahlleiter Unterschrift
Angeschlagen am: 24.02.2026 (Rathaustiir) Abgenommen am:
(Amtsblatt, Zeitung)
Veroffentlicht am:  24,02.2026 im/in der Internet www.waldmuenchen.de (Bekanntmachung.)
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Michael Graßl
Schreibmaschine
gez.




